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§ 196 StGB Vereitelung behordlich
angeordneter Erziehungshilfen

StGB - Strafgesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Wer eine minderjahrige Person einer behodrdlich angeordneten Erziehungshilfe entzieht, sie verleitet, sich einer
solchen zu entziehen, oder ihr dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 360 Tagessatzen zu bestrafen.

2. (2)Der Tater ist nur mit Ermachtigung der Behorde zu verfolgen, die Uber die Fortsetzung der Erziehungshilfe zu
entscheiden hat.

3. (3)8 195 Abs. 5 gilt entsprechend.

In Kraft seit 01.09.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/195
file:///

	§ 196 StGB Vereitelung behördlich angeordneter Erziehungshilfen
	StGB - Strafgesetzbuch


